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Abweichende Meınungen
Verfassungsrechtsprechung un: Diskurskultur

Unter den Instiıtutionen des öftentlichen Lebens europäıschen Staaten In geradezu mwälzender
1M polıtıschen 5System der Bundesrepublik Weıse bestätigt worden.
Deutschland genießt das Bundesverfassungsge- Dennoch bleibt eıne ebenso krıitische Ww1€e
richt höchstes Ansehen. Diıieses Ergebnis einer selbstbewuflte Reflexion unNnserer polıtıschen
repräsentatıven Bevölkerungsumfrage bestätigt Ordnung auch weıter dringlich, nıcht zuletzt
InSsOWweıt treilich 11UTr vergleichbare Erkenntnisse auch als Hılfe tür alle Jene, dıe 1ın Miıttel- un:
aus früherer Zeıt. UOsteuropa VOT den Irüummern unı Scherben

Das VELSANSCILC „Jubiläumsjahr“ 1989 mMıt ıhrer polıtischen 5Systeme stehen. Denn nıcht sel-
dem 40jährıgen Bestand der Bundesrepublık hat ten entspricht dem Wıssen die Notwendig-
sıcher 4711 beigetragen, die Wertschätzung eıt wiırklıiıcher Alternatıven ZU real existieren-

polıtıschen Systems be] den Bürgern weıter den Soz1ialısmus och eın entsprechender Be-
kraftigen un: bewufster machen. Die ARD stand reflektierter Intormation ber die Be-

Ken Medien haben dıesen Prozeß auf ıhre Weiıse dıngungen und Bedingtheiten treiheıitlich-demo-
unterstutzt. Dabeı verstärkte sıch zugleıich auch kratıscher Ordnung.
dıe verbreıtete Ansıcht, das rechtsstaatliche (Je= Was 1U das Bundesverfassungsgericht selbst
biaude W SCL:GI: Verfassungsinstitutionen habe 1mM anbetrifft, wırd seın 40)jährıges Bestehen TSLT

Bundesverfassungsgericht ın Karlsruhe gleich- 1M Jahr 1991 gefelert werden können, auch
5 d} seınen gelungenen Schlufßstein. Da dort Wenn 4AUuSs den Gedenkveranstaltungen ZzUu

eine letzte Kontrolle für die Einhaltung der Ver- 40)jährıgen Bestehen der Bundesrepublik als In-
fassung o1bt, oilt allgemeın als notwendig, und stıtution natürlıch nıcht ausgespart blieb Das 1m
da: diese Kontrolle alles 1ın allem sehr ohl Grundgesetz angekündıgte Gesetz, das die Eın-
funktioniert, wırd 5ANZ überwıegend für zutret- zelheıten seiner Errichtung regeln sollte, 1St
tend gehalten. 17 Marz 1951 Seine ersten Urteıile

Diese Verortung des Bundesverfassungsge- das Süudweststaats-Urteil ergingen 1mM
richts 1M Bewußtsein der Burger 1st tür die Sta- Herbst des gleichen Jahres. Als 1M Januar 1962
bılısıerung des polıtıschen Gesamtklımas VO das 10jährıge Bestehen des Gerichts offiziell gC-
großer Bedeutung auch unabhängig davon, tejert wurde, konnte Rudaolt Smend, eıner der

der hohen Wertschätzung keineswegs 1M- bedeutsamsten RKepräsentanten der Staatsrechts-
INCT auch eine intensıvere Kenntnıiıs staatsrecht- lehre In Weımar un: ın der Nachkriegszeıt, ın
lıcher Fragen der der Arbeıt des Bundesvertas- seinem Festvortrag allerdings schon feststellen:
sungsgerichts 1m besonderen korrespondiert. „Gegenüber allem Streıt der Meınungen, AL=
Das generelle Vertrauen In die Funktionsfähig- ber aller Kritik 1st die Rechtsprechung des
eıt der Spıtze der drıtten Gewalt 1st eiıne wiıch- Bundesverfassungsgerichts ınzwiıischen eiıne SrO-
tıge Quelle dessen, W ds als der „Wılle AT Ver- e Tatsache veworden.“
tassung“ bezeichnet wırd Wıe sehr dieser Wılle Es wırd gewßß auch 1991 nıcht 98088 VO Meı-
AT Verfassung und das Ansehen des polıtıschen nungsverschiedenheiten EtW. ber den Sach-
Systems der Bundesrepublık insgesamt Aner- verhalt seıner doppelten Qualifikation als (SZE-
kennung verdient, 1St 1m übrıgen natürlıch durch richt und Verfassungsorgan un! VO der Kritik
dıe Ereijgnıisse 1n der DDR un! den übrıgen OST- berichten se1nN, die manche seiner Urteıiıle A4U5S5-
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gelöst haben Da „die jeweıils Unterlegenen die Beteiligung A} der höchstrichterlichen Recht-
einzelne Entscheidung mıißbilligen“, Wr für Ru- sprechung Kenntnıiıs nehmen annn Geiger
dolf Smend schon 1962 „selbstverständlich“. in seiınem aufßerst knappen Vorwort selhbst keine
ber ebenso vewin und MIt Grund Gründe tür diese lange Enthaltsamkeıt. Er deu-

RF oftfenbar zustiımmend zumındestwiırd dıe Rechtsprechung des Gerichts insgesamt
auch nach 4(0) Jahren Eerneut als eıne oroße 'Tat- stichwortartig einıge der Gründe die „den
sache bestätigt und vewürdigt werden. Gesetzgeber 1970 bewogen haben, dıe Veröt-

7u den Besonderheıten der Rechtsspre- tentlichung der Abweichenden Meınungen
chungstätigkeıten des Bundesverfassungsgerichts u gestatten , unnn ann schlicht der Feststel-
gehört C3Iy da{fß dıe Senate ermächtigt sind, die lung kommen, da‘ „seıtdem auch der Veröt-
Stimmenverhältnisse, MI1t denen S1e iıhre Ent- fentlichung der VOT diesem Zeıtpunkt entstande-
scheidungen getroffen haben, öffentlich mMıtZzuU- NCN Abweichenden Meınungen nıchts mehr 1mM
teılen. Und dıe Mitgliıeder des Gerichts haben Wege steht“ (VI)
selt eıner entsprechenden Gesetzesänderung 1mM Da darf werden, da:‘ ler jetzt ande-

dıe hne 7 weıtel verdienstliche InıtiatıveJahr 1970 das Recht, ıhre VO der Mehrheitsaut-
fassung 1abweichende Meınung eiıner Ent- DU Veröffentlichung ergriffen haben ber WI1e
scheidung der deren Begründung ıIn eınem ımmer sıch damıt verhalten haben Mag [an

Sondervotum nıederzulegen un: mıt ann die Inıtiatıve dieser Publikatıion bzw
der Entscheidung des Gerichts veröffentlichen die posıtıve Entscheidung Geigers L1UTr dankbar

Iassen. begrüßen. Wllı Geiger hat dem Bundesvertas-
Die Entscheidung des deutschen Gesetzge- sungsgericht VO Anfang bıs 7A08 Jahr 19//

bers, für das Bundesverfassungsgericht 1er eıne angehört, also mehr als ein Vierteljahrhundert
Parallele der Verfahrenspraxıs des Supreme un länger als jeder andere Rıchter. Ihieser
Court der Vereinigten Staaten schaffen, (SE. außerordentliche Sachverhalt wiırd uch nıemals
WwIıe die einschlägıge Laıteratur zeıgt, nıcht völlig mehr überboten werden können; inzwischen 1St
unumstrıtten. ber S1e hat SICH: W1€ dıe Ent- dıe Amtsdauer eınes Bundesverfassungsrichters
scheidungssammlung des Bundesverfassungsge- auf höchstens 7zwolt Jahre begrenzt, un:
richts belegt, doch als nıcht selten geübte Praxıs hne dıe Möglıchkeıit eıner Wıiederwahl.
durchgesetzt. Immer wiıeder sınd seıit 9/0 ber auch ın der Sache hat die Gesamtheıt
Urteiulen des Gerichts Sondervoten 1n der Lıte- se1nes Wıirkens Wll; Geiger weıt ber jenen
ratur me1lst als Abweichende Meınungen be- quantıtatıven Aspekt hınaus als eiıne 1n vieltacher
zeichnet erstellt un: veröttentlicht worden. Hınsıcht außergewöhnlıche Rıchterpersönlich-

Eın Novum stellt dagegen die nachträgliche eıt ausgewlesen. Es 1St WAar - ohl 1U natur-

Veröffentlichung solcher Abweichenden Meı- lıch, da 1n einem Spruchkörper des obersten
NUNSCH dar, die VO Miıtgliedern des Bundesver- Gerichts, dem trüher zwolf, heute cht DPer-

fassungsgerichts bereıts VOT der Eınführung der sönlıchkeiten gehören, einıge Mitglieder 1M Ver-
Veröffentlichungsermächtigung 1M Jahr 1970 aut der Zeıt besonderes Protil gewınnen. ber
vertaflßt worden sınd Dies 1St 1U mıiıt vierzehn 1St ;ohl allgemeın anerkannt, da{ß W llı (Se1-
Sondervoten geschehen, dıe der rühere Bundes- SCr schon ach kurzer Friıst und ann tür die
verfassungsrichter Wıllı Geiger während der CT - Zeıt seıner Zugehörigkeıt ZU 7zweıten
sten Wwel Jahrzehnte seıner Rıchtertätigkeıit Senat ort eıne 1ın besonderer Weıse prägende
verschiedenen Entscheidungen des / weıten Se- Kraft SCWESCH 1St un: 1m einzelnen Fall Ww1e be1
Aats nıedergeschrieben hat der Bestimmung der Grundlinıi:en der Rechtspre-

Der Sache ach mogen manche dieser Sonder- chung des Verfassungsgerichts oft überdurch-
auch damals schon 1M Kreıs betrot- schnıttlichen FEinflufß ausgeübt hat

tener Fachleute bekannt SCWESCH se1IN. ber [)as wırd 11U  - un! das 1St keineswegs eın
sınd Wwel weıtere Jahrzehnte VErSHANSCH, ehe 1U Wiıderspruch ın sıch durch die Lektüre der 14
uch eıne breıitere interessıierte Offentlichkeit bısher unveröftentlichten Sondervoten Geigers
VO diesen bedeutsamen Zeugnıissen kriıtischer 7zusätzlıch verdeutlicht un! gelegentlıch bıs 1NSs
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Detaıil erkennbar. 7 war 1St Geiger In der Tat 1n dıe Umstände der zeıthistorischen Lage, 1n die
allen dıesen Fällen zumiıindest Teılen der 1mM hınein dıe trühen Urteile des Bundesvertas-
Hınblick autf die Begründung der Urteile 1mM sungsgerichts jeweıls sınd, nıcht
Senat allein der ın der Minderheit geblieben. gleichsam handfertig mıiıtgelietert. Er MU: sıch
ber die eıtere Entwicklung der Rechtspre- diese vielmehr selbst EerSst wıeder erschließen
chung un! der Gesetzgebung hat ıhm doch auch und WHNDSGT6 Erinnerung verblafßt chnell SO be-
1n diesen Fällen wıederholt recht gegeben. trat eLwa die der jetzt veröffentlichten Abn=

Dıies oilt für seıne Kritik der Begrün- weıchenden Meınungen Geigers das SO Suüud-
dung, miıt der dıe Mehrheit des Senats 1969 das weststaats-Urteil It.) Vom systematıschen In-
SO „Berechnungsgesetz“ tür mMı1t der Vertas- eresse der Fachspezialisten abgesehen wırd dem
Sung vereinbar erklärt hat. Der Gesetzgeber hat- Rechtsstreit, der diıesem Vertahren zugrunde lag,

dem drohenden Auslautfen der Möglıichkeıit e1- heute aum noch eine breite tortwirkende e“
HGr Verfolgung VO natıonalsozialıstischen (je- deutung beigemessen werden können, auch
waltverbrechen entgegenwiırken wollen. Ohne WECeNN sıch mıt manchen Bewußftseinslinien bei
damıt dieser Grundintention P/ wıdersprechen, Teılen der damals betroffenen Bevölkerung
hatte Geiger In seinem Sondervotum (195 15° ers verhalten INas Fur den tachlich nıcht VOTI-

monı1ert, da‘ dıe Mehrheit des Gerichts nıcht gebildeten Leser ware siıcher uch eine nutzlıi-
ausreichend zwıschen der beabsichtigten Festle- che Hılte SCWESCH, dıe Gegenstände un: Anlässe
SUuNg eınes Zeıtpunkts für den Begınn der der Kritiken Geigers In eıner kurzen,
Fristenlautzeit und eiıner „Verlängerung“ der mentassenden Kommentierung Kenntnıiıs
VerjJährungsfrist unterschieden hatte. Fur dıe bracht bekommen. Das dankenswerte Sach-
letztere Absıicht sah LU eiınen verfassungs- regıster ann diese Hılte allein nıcht eısten. Cn
rechtlich unbedenklichen \Weg“‚ namlıch den vermeıdlıch also, da: die Lektüre dieses Buchs
ber eın „verfassungsänderndes Gesetz“ (209); einıge Ansprüche stellt.
W1e€e de tacto ann auch spater beschritten Be1 den In Frage stehenden Jurıstischen Mate-
worden 1St. rıen geht naturgemäfßs schwierige Fra-

Dıie spatere Entwicklung hat Geiger ;ohl SCH der Interpretation der Verfassung un! alle-
ebenso bestätigt be] seiınem sehr trühen Eın- ma| 8888 hochkomplexe Problemstellungen.
spruch > den 1mM Zusammenhang mıiıt dem uch WECNN das Bundesverfassungsgericht Ja
Streıt die Wiıederbewaffnung CrgangenNenN Be- nıcht 1mM Inn Berufungs- der Revı-
schlufß des Gerichts, da{fß eın „Gutachten“ des sS1ONs1ınstanz 1St, eıgnen den Streitiragen, dıe VOT

ıhm verhandelt un! ME ıhm entschıeden werdenPlenums des Bundesverfassungsgerichts VCI-

bındlıche Wırkung auch für die Rechtsprechung mussen, doch regelmäfßig nıcht 1L1UTE hohe KoOom-
der beiden Senate gewınne. Der Bundes- plexıtät, sondern nıcht selten auch orofße polıti-
präsıdent Theodor Heuss hatte dıe damals Z v sche Briısanz.
setzlich eingeräumte Möglichkeit ZCeNULZL und Der amıt angesprochenen Frage nach dem
eın solches Gutachten des Plenums erbeten. Ge1- delikaten Verhältnis VO Verfassungsrecht und
CI hatte die Mehrkheıt des Gerichts Aargu- Polıitik, das naturgemäfßs für die Arbeıt W1e für
mentiert, da{fß eın solches Gutachten zumiındest die Beurteilung der Verfassungsgerichtsbarkeit
ann systemwiıdrıg wırke, WENN zugleich als VO außerordentlicher Bedeutung ISt, hat W llı
verbindliche Entscheidung des höchsten Ge- Geiger selbst mehrtach Beıträge gew1ıdmet, dar-
richts interpretiert würde Die gesetzlıch den auch heute, ach Wwe1l Jahrzehnten,
geregelte Befugnis des Bundespräsidenten, eın NECUu lesens- un bedenkenswerten Autsatz S LF
solches verfassungsgerichtliches Gutachten VO Lage WUNSCLGE Verfassungsgerichtsbarkeıit“ Dar-
Bundesverfassungsgericht anzufordern, ist nıcht 1n stellte 1971 fest, da{fß dem Bundesverfas-
lange danach abgeschafft worden. sungsgerıicht ‚nıchts anderes aufgegeben 1St, als

Schon diese beıden Beıispıiele lassen freilich die In der Verfassung bestimmten rechtlichen
auch eıne Zewısse Erschwernıis tür die Lektüre renzen für das Handeln der anderen Staatsor-
dieses Buchs deutlich werden. Der Leser erhält SANC, Z Maf{fistab seiıner Kontrolle
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machen und die Beachtung dieser Grenzen, Oort bensjahr vollendet. Dıie Veröffentlichung seiner
S1e überschrıitten worden sind, durchzuset- „Abweichenden Meınungen“ 1M gleichen Jahr

zen  . Die Verfassungsgerichtsbarkeıt kön- wiırd gewiißß mıt dıesem Ehrentag In Verbindung
gebracht werden dürten, auch Wenn das BuchN Iso 1U iınsotern als „politische Gerichtsbar-

keıt“ bezeichnet werden, als notwendıigerweıse selbst eınen präzısen 1NnweIls darauf nıcht Cr-

kennen äfßt ber Ww1e damıt auch ımmer STCE-„der der Rechtsentscheidung zugrundeliegende
Sachverhalt eın emınent polıtischer Sachverhalt hen INAaS, das zeıitliche Zusammentretten da; 165

dentalls Z nlafß tür eın verspatetes olück-1St  ‚CC und als damıt „Verfassungsrecht wesentlich
polıtisches Recht 1St  “ Aus diesen Zusammen- wünschendes Erinnern un: ür den dankbaren

1NnweIls auft das Lebenswerk eıner Rıchterper-hängen „Tolgt dann allerdings unausweıichlich,
da die Entscheidungen als Rechtsentscheidun- sönlıchkeıtBwerden, die sıch mıt ihrer

Entschiedenheit w1ıe mi1t ıhrer Offtfenheıt gle1-SCH ıhre polıtischen Wırkungen haben“
Dennoch: „Verfahrensrechtlich präzıse un!Umschau  machen und die Beachtung dieser Grenzen, dort  bensjahr vollendet. Die Veröffentlichung seiner  wo sie überschritten worden sind, durchzuset-  „Abweichenden Meinungen“ im gleichen Jahr  zen“ (449). Die Verfassungsgerichtsbarkeit kön-  wird gewiß mit diesem Ehrentag in Verbindung  gebracht werden dürfen, auch wenn das Buch  ne also nur insofern als „politische Gerichtsbar-  keit“ bezeichnet werden, als notwendigerweise  selbst einen präzisen Hinweis darauf nicht er-  kennen läßt. Aber wie es damit auch immer ste-  „der der Rechtsentscheidung zugrundeliegende  Sachverhalt ein eminent politischer Sachverhalt  hen mag, das zeitliche Zusammentreffen darf je-  denfalls zum Anlaß für ein verspätetes glück-  ist“ und als damit „Verfassungsrecht wesentlich  politisches Recht ist“. Aus diesen Zusammen-  wünschendes Erinnern und für den dankbaren  Hinweis auf das Lebenswerk einer Richterper-  hängen „folgt dann allerdings unausweichlich,  daß die Entscheidungen als Rechtsentscheidun-  sönlichkeit genommen werden, die sich mit ihrer  Entschiedenheit wie mit ihrer Offenheit glei-  gen ihre politischen Wirkungen haben“ (452).  Dennoch: „Verfahrensrechtlich präzise und ...  chermaßen große Verdienste erworben hat. Wer  immer in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und  genau ist Gegenstand eines verfassungsgerichtli-  chen Verfahrens nicht eigentlich die politische  Kirche Führungsaufgaben wahrzunehmen hat,  wird mit Nutzen bedenken können, was Willi  Entscheidung des Parlaments oder der Regie-  rung, sondern die Verfassungsmäßigkeit der po-  Geiger in dem genannten Aufsatz über das Bun-  desverfassungsgericht und damit letztlich auch  litischen Entscheidung“ (452). Ungeachtet der  politischen Wirkungen, die seine Urteile häufig  zu sich selbst gesagt hat: „Jede Institution dieser  Art steht in der Gefahr, daß sie sich im Laufe  haben, beschränkt also das Bundesverfassungs-  gericht „nicht selbst die Freiheit des Gesetzge-  der Zeit abnützt, daß Gewohnheiten und Routi-  bers, sondern verschafft nur den verfassungs-  ne für den Gang der Verfahren Bedeutung ge-  rechtlichen Schranken Geltung, die auch ohne  winnen und daß schließlich auch die Entschei-  das Dazwischentreten des Verfassungsgerichts  dungen und ihre Begründung nicht mehr den  schon die politische Freiheit des Gesetzgebers  Ansprüchen genügen, die durch die früheren  begrenzt haben“ (449).  Leistungen einmal geweckt worden sind. Um  Hier muß es bei diesen kurzen Belegen für das  diese Gefahr zu bannen, ist eine unablässige  unbeirrbare Bemühen um äußerste Präzision  Herausforderung (des Gerichts) durch eine  und unbestechliche Unterscheidung sein Bewen-  sachliche Kritik unentbehrlich“ (447).  den haben, das das Wirken Willi Geigers ın  Jeder juristisch Interessierte kann an den  Schrift und Wort stets bestimmt. Seine geistige  „Abweichenden Meinungen“ von Willi Geiger  Kraft und sein Wille zur Wahrhaftigkeit haben  exemplarisch lernen, wie solche „sachliche Kri-  stets tief beeindruckt, auch dort, wo andere als  tik“ sich selbst entwickelt und legitimiert. Und  juristische Probleme zum Thema standen, und  weit über den Kreis der vornehmlich juristisch  immer auch jene, die sich im konkreten Fall  Interessierten hinaus bleibt die Erinnerung dar-  nicht entschließen konnten, seiner Auffassung  an wichtig, daß „eine unablässige Herausforde-  zuzustimmen. So werden etwa alle, die dabei  rung durch eine sachliche Kritik“ nicht nur für  ein Gericht unentbehrlich ist.  waren, auch seine Beiträge in der Gemeinsamen  Gottfried Leder  Synode der Bistümer in der Bundesrepublik von  Würzburg in Erinnerung behalten; hier wie bei  vielen anderen Gelegenheiten hat Willi Geiger  ! Geiger, Willi: Abweichende Meinungen zu Entschei-  nicht nur iın obersten staatlichen Funktionszu-  dungen des  Bundesverfassungsgerichts.  Tübingen:  sammenhängen, sondern auch im Bereich der  Mohr 1989. 241 S. Lw. 88,—-.  N  P. Häberle  Kirche Zeugnis abgelegt.  ? Verfassungsgerichtsbarkeit,  hrsg.  Willi Geiger hat am 22. Mai 1989 das 80. Le-  (Darmstadt 1976) 446 ff.  500chermaßen große Verdienste erworben hat Wer

ımmer in Staat, Gesellschaft, Wırtschaft un:e 1St Gegenstand eines verfassungsgerichtli-
chen Vertahrens nıcht eigentliıch dıe polıtısche Kırche Führungsaufgaben wahrzunehmen hat,

wiırd mıt Nutzen bedenken können, W as WlEntscheidung des Parlaments der der Regıe-
FUNs, sondern die Verfassungsmäfßigkeıt der PO- Geiger In dem anAutsatz ber das Bun-

desverfassungsgericht un! amıt letztlich uchIıtıschen Entscheidung“ Ungeachtet der
polıtıschen Wırkungen, die seıne Urteile häufıg sıch selbst ZESaAQL hat „Jede Institution dieser

Art steht ın der Geftahr, da‘ Ss1e sıch 1m Lauftehaben, beschränkt also das Bundesverfassungs-
gericht „nıcht selbst dıe Freiheıit des Gesetzge- der Zeıt abnützt, da Gewohnheıten un Routi-
bers,;, sondern verschatft ur den verfassungs- tür den Gang der Verftahren Bedeutung gC-
rechtlichen Schranken Geltung, die auch hne wınnen un: da schliefßlich auch dıe Entschei-
das Dazwischentreten des Verfassungsgerichts dungen und ıhre Begründung nıcht mehr den
schon dıe poliıtische Freiheit des Gesetzgebers Ansprüchen genugen, die durch die trüheren
begrenzt haben“ Leistungen einmal geweckt worden sınd Um

Hıer MU: bei diesen kurzen Belegen tür das diese Getahr bannen, 1St eıne unablässıge
unbeirrbare Bemühen außerste Präzısıon Herausforderung (des Gerichts) durch eıne
und unbestechliche Unterscheidung seın Bewen- sachliche Kritik unentbehrlich“
den haben, das das Wıirken Willı Geıigers 1ın Jeder jurıstisch Interessierte ann den
Schriftt und Wort bestimmt. Seıne geistige „Abweıchenden Meınungen“ VO W.llı Geiger
Kraft und se1ın Wılle ZuUuUf Wahrhaftigkeıit haben exemplarısch lernen, Ww1e€e solche „sachlıche Krı-

tief beeindruckt, auch dort, andere als tiık“ sıch selbst entwickelt un:! legıtımıert. Un:
Jurıstische Probleme ZU Thema standen, und weıt ber den Kreıs der vornehmlıch Jurıstisch
immer auch jene, dıe sıch 1m konkreten Fall Interessierten hınaus bleibt die Erinnerung dar-
nıcht entschliefßen konnten, seıner Auffassung wichtig, da: „eıne unablässıge Heraustorde-
zuzustiımmen. SO werden ELTW alle, die dabei rung durch ıne sachliche Krıtiık“ nıcht Nnur für

eın Gericht unentbehrlich ISt..9 auch seiıne Beıträge In der (Gemeınsamen Gottfried Leder
Synode der Bıstuüumer ın der Bundesrepublık VO

Würzburg 1ın Erinnerung behalten: hıer Ww1e€e beı
vielen anderen Gelegenheıten hat W/illı Geiger Geiger, Willı Abweichende Meınungen Entschei-
nıcht NUTr In obersten staatlıchen Funktionszu- dungen des Bundesverfassungsgerichts. Tübingen:
sammenhängen, sondern auch 1m Bereich der ohr 989 241 Lw. Ö 8y

HäberleKırche Zeugnı1s abgelegt. Verfassungsgerichtsbarkeıt, hrsg.
Wllı Geiger hat Maı 1989 das S (Darmstadt 446 {t.
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